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Satzung der Stadt Ratingen über die Durchführung und Fristen 
der Dichtheitsprüfung und für die Beseitigung von Schäden an 

privaten Abwasserleitungen gemäß § 61a LWG NRW 
(AbwDichtSR)    

    

Lintorf (Nord), Breitscheid-West, Tiefenbroich    
(ORS 711-01) 

 
Aufgrund von §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. 
NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 270 und 
271), der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585 ff.) und der §§ 61a Abs. 3 bis Abs. 7, 
161a des Landeswassergesetzes Nordrhein-Westfalen (LWG NRW)  in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926 / SGV. NRW. 77), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 16.3.2010 (GV. NRW. S. 185ff.), beschließt der Rat der Stadt Ratingen 
folgende Satzung: 
 
 
 

Hinweis zum Satzungstext: 
 
  Die Bezeichnung der männlichen Form (z.B. der Eigentümer) gilt gleichermaßen  
  für die weibliche Form. 
 

 
 

§ 1 Regelungsgegenstand 

Die Stadt muss nach § 61 a Abs. 5 Satz 2 LWG NRW für bestehende Abwasserleitungen 
durch Satzung kürzere Zeiträume für die erstmalige Prüfung nach § 61 a Absatz 4 LWG 
NRW festlegen, wenn sich diese auf einem Grundstück in einem Wasserschutzgebiet be-
finden und  

1. zur Fortleitung industriellen oder gewerblichen Abwassers dienen und vor dem 

1. Januar 1990 errichtet wurden oder  

2. zur Fortleitung häuslichen Abwassers dienen und vor dem 1. Januar 1965 

    errichtet wurden.  

Vor diesem Hintergrund wird zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseiti-
gung und einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung (§ 47 a LWG NRW) die Frist 
zur Dichtheitsprüfung bei bestehenden Abwasserleitungen nach § 61 a Abs. 3 LWG NRW 
(31.12.2015) mit dieser Satzung für die in § 2 genannten Grundstücke verkürzt. 
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§ 2 Geltungsbereich und Untersuchungspflichtige 

(1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst alle Grundstücke, die in den in 
der Anlage 2 aufgeführten Straßen bzw. Straßenabschnitten liegen und an die öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen sind. Die im Geltungsbereich erfassten Grundstücke liegen 
in einem Fremdwasserschwerpunktgebiet. 

(2) Der durch den Grundstückseigentümer zu prüfende Bereich umfasst gemäß § 61 a Abs. 
3 LWG NRW die auf seinem Grundstück im Erdreich oder unzugänglich verlegten Ab-
wasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem 
vermischten Niederschlagswasser. Geprüft werden müssen durch den 
Grundstückseigentümer alle Bestandteile der privaten Abwasserleitung einschließlich ver-
zweigter Leitungen unter der Keller-Bodenplatte sowie Einsteigeschächte oder 
Inspektionsöffnungen, die in den Leitungsverlauf eingebaut sind. Ausgenommen sind 
Abwasserleitungen zur getrennten Beseitigung von Niederschlagswasser und Leitungen, 
die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und 
erkannt wird.  
(3) Führen zu prüfende Abwasserleitungen auch über fremde Grundstücke, so ist derjenige 
zur Dichtheitsprüfung auf dem fremden Grundstück verpflichtet, dessen Abwasser durch-
geleitet wird. Eigentümer anderer Grundstücke, in denen diese Leitungen verlaufen, haben 
die Prüfung der Dichtheit und damit einhergehende Maßnahmen zu dulden (§ 61 a Abs. 3 
Satz 2 LWG NRW). 

§ 3 Durchführung und Frist für die Dichtheitsprüfun g und für 
die Schadensbeseitigung 

(1) Die erstmalige Dichtheitsprüfung bei bestehenden privaten Abwasseranlagen im Gel-
tungsbereich dieser Satzung ist spätestens bis zum 

31.12.2013 

durchzuführen. Sofern sich aus anderen rechtlichen Vorgaben abweichende Fristen erge-
ben, so sind diese zu berücksichtigen. 

 
(2) Die Stadt Ratingen behält sich vor, zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwas-
serbeseitigung Kanalsanierungs- und Kanalerneuerungsmaßnahmen im Bereich der öffent-
lichen Abwasseranlage durchzuführen und für die hieran angrenzenden Grundstücke ab-
weichende Fristen festzulegen. 
 
(3) Bei der Durchführung der Dichtheitsprüfung sind die Vorgaben in § 4 dieser Satzung 
(Anforderungen an die Sachkunde) zu beachten. Die Stadt Ratingen unterrichtet die 
Grundstückseigentümer und bietet auch Hilfestellung durch Beratung an. 
 
(4) Innerhalb eines Monats nach der Prüfung hat der Grundstückseigentümer die Beschei-
nigung über das Ergebnis der Dichtheitsprüfung nach § 61 a Abs. 3 LWG NRW der Stadt 
Ratingen vorzulegen. Für die Vorlage des Dichtheitsnachweises ist der Vordruck des Mi-
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nisteriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Bescheinigung über das Ergebnis der Dichtheitsprüfung 
gemäß § 61a LWG NRW) in der jeweils aktuellen Fassung (Anlage 1 Stand Juli 2011) zu 
verwenden. 
 
Die Fachunternehmen sollen ihren Auftraggebern (Grundstückeigentümern) folgende Un-
terlagen aushändigen: 
- Bescheinigung über die Dichtheitsprüfung 
- Lageplan (Bestandsplan über Leitungsverlauf) 
- Haltungsbericht bzw. –grafik bei optischer Inspektion 
- Prüfprotokoll bei Prüfung mit Wasser- oder Luftdruck 
- Untersuchungsvideo auf CD / DVD. 
 
Auf die Vorlage der Anlagen zur Bescheinigung über die Dichtheitsprüfung bei der Stadt-
verwaltung Ratingen wird verzichtet. 
 
 
(5) Die Dichtheitsprüfung ist nach den einschlägigen Normen durch TV-Inspektion (opti-
sche Prüfung) oder Wasser- oder Luftdruck, Wasserfüllstandsprüfung oder drucklose 
Durchflussprüfung / Durchflussmengenprüfung (physikalische Prüfungen) zulässig. Die 
drucklose Durchflussprüfung / Durchflussmengenprüfung darf erst angewendet werden, 
wenn Anforderungen an die Prüfmethode als allgemein anerkannte Regeln der Technik 
vorliegen. Die Abwasserleitung kann in Abschnitte unterteilt werden. Jeder Abschnitt darf 
mit einer anderen Methode nach Satz 1 oder Satz 2 geprüft werden. Sofern Abwasserlei-
tungen oder Leitungsabschnitte eine der physikalischen Prüfungen nicht bestehen, ist eine 
TV-Inspektion zur Schadensbeurteilung durchzuführen. Bei einer Dichtheitsprüfung durch 
TV-Inspektion wird eine vorherige Reinigung der Abwasserleitungen vorgeschrieben. 
Die Stadt Ratingen behält sich vor, in begründeten Zweifelsfällen eine erneute Prüfung 
durch ein anderes Unternehmen nachzufordern. Bei erneuerten oder neu errichteten Ab-
wasserleitungen oder Umbau des Gebäudes (mehr als 50 %) ist grundsätzlich eine Prüfung 
mit Wasser oder Luft durchzuführen. 
 
(6) Schäden sind nach dem Bildreferenzkatalog „Private Abwasserleitungen“ des Ministe-
riums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen in der jeweils aktuellen Fassung zu beurteilen. Bei Schäden der 
Kategorie A ist eine sofortige Sanierung erforderlich, d. h. die Sanierung soll nach Mög-
lichkeit innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen sein. Bei Schäden der Kategorie B soll 
eine Sanierung innerhalb von 5 Jahren erfolgen. Grundsätzlich ist eine gemeinsame (zeit-
gleiche) Sanierung von privaten Abwasserleitungen und öffentlichen Kanälen anzustreben. 
Ist eine Änderung oder Sanierung des öffentlichen Kanals absehbar, ist die Frist zur Sanie-
rung der privaten Abwasserleitung entsprechend zu verkürzen oder zu verlängern. Schäden 
der Kategorie C müssen nicht saniert werden; die Beurteilung einer Notwendigkeit der 
Sanierung hat im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung in 20 Jahren zu erfolgen. 
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§ 4 Anforderungen an die Sachkunde 

(1) Die Dichtheitsprüfung darf nur von Sachkundigen durchgeführt werden. Die Anforde-
rungen an die Sachkunde ergeben sich aus dem Runderlass des Ministeriums für Umwelt, 
Natur, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW vom 31.3.2009 (MinBl. 
2009, S.  217) als Verwaltungsvorschrift nach § 61 a Abs. 6 Satz 1 LWG NRW. 

(2) Die Sachkunde von Sachkundigen wird nach Ziffer 3 der Verwaltungsvorschrift  zu § 
61 a LWG NRW durch folgende unabhängige Stellen festgestellt: 

 

- Industrie- und Handelskammern in NRW 

- Handwerkskammern des Westdeutschen Handwerkskammertags 

- Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen. 

 

Diese unabhängigen Stellen führen selbständig Listen über Sachkundige. Diese Listen 
werden vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes NRW 
(LANUV NRW) zu einer landesweiten Liste zusammengeführt (www.lanuv.nrw.de).  

 

(3) Erfüllen Personen, welche die Dichtheitsprüfung durchführen, nicht diese Anforderun-
gen an die Sachkunde oder entspricht die Dichtheitsprüfungsbescheinigung nicht den An-
forderungen in § 3 dieser Satzung wird die Bescheinigung über die Dichtheitsprüfung (§ 
61 a Abs. 3 Satz 3 LWG NRW) von der Stadt Ratingen nicht anerkannt. 

§ 5 Ordnungswidrigkeit 

Ordnungswidrig handelt, wer Abwasserleitungen nicht in der nach dieser Satzung festge-
legten Frist auf Dichtigkeit prüfen lässt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 50.000 € geahndet werden. 

§ 6 Inkrafttreten der Satzung 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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                                               Anlage 1 
                            (Stand Juli 2011) 
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                           Anlage 2 
   

Straßenliste 
Bereich Lintorf (Nord) 
 

Straßenname 
Haus-Nr. 

von 
Haus-Nr. 

bis 
Hausnummernbereich 

Altenkamp alle   
Am Brand alle   
Am Diepebrock alle   
Am Engsberg alle   
Am Geist alle   
Am Göfet alle   
Am Löken 56 79 gerade und ungerade 
Am Ringofen alle   
Am Schließkothen alle   
An den Banden alle   
An den Dieken alle   
Bleibergweg alle   
Brandsheide alle   
Breitscheider Weg alle   
Broekmanstraße alle   
Duisburger Straße 52 172 gerade 
Duisburger Straße 59 179 ungerade 
Friedrichs Glück alle   
Heinrich-Schmitz-
Straße 

alle   

In der Drucht 1, 3, 3a     
Kalkumer Straße 2 114 gerade 
Katharinenstraße alle   
Meisenweg alle   
Rehhecke 2 10 gerade 
Rehhecke 50 106 gerade 
Rehhecke 31 89 ungerade 
Scheidter Bruch alle   
Schelenkamp alle   
Siemensstraße alle   
Starenweg alle   
Zechenweg alle   
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Straßenliste 
Bereich Breitscheid-West 
 

Straßenname 
Haus-Nr. 

von 
Haus-Nr. 

bis 
Hausnummernbereich 

Baumschulenweg 13 17 ungerade 
Lintorfer Weg 4 16 gerade 
Lintorfer Weg 19, 21, 83   
Markenweg 17 - 23 gerade und ungerade 
Tenterweg 1 - 212 gerade und ungerade 
Tenterweg 286 - 290 gerade 
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Straßenliste 
Bereich  Tiefenbroich 
 

Straßenname 
Haus-Nr. 

von 
Haus-Nr. 

bis 
Hausnummernbereich 

Agnesstraße alle   
Alter Kirchweg alle   
Am Biermannskothen alle   
Am Feldkothen alle   
Am Gehren alle   
Am Gratenpoet alle   
Am Heiderhof alle   
Am Heidkamp alle   
Am Kremershof alle   
Am Rosenkothen 1 18 gerade und ungerade 
Am Roten Kreuz 3 123 ungerade 
Am Schimmershof alle   
Am Söttgen alle   
Ambrosiusring alle   
An der Schlepp alle   
Angermunder Weg alle   
Annastraße alle   
Arnimstraße alle   
Barbarastraße alle   
Bertramsweg alle   
Borsigstraße 1 7 ungerade 
Borsigstraße 2 14 gerade 
Brentanostraße alle   
Christinenstraße alle   
Daniel-Goldbach-
Straße 

alle   

Dietrichweg alle   
Drengenburg alle   
Elisabethstraße alle   
Feldblick alle   
Flexstraße alle   
Forsthof alle   
Friedrichstraße alle   
Gerhart-Hauptmann-
Straße 

alle   

Gorch-Fock-Straße alle   
Große Dörnen alle   
Grüner Weg alle   
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Straßenname 
Haus-Nr. 

von 
Haus-Nr. 

bis 
Hausnummernbereich 

Hagdorn alle   
Halskestraße alle   
Harkortstraße alle   
Heiderweg alle   
Heinestraße alle   
Heinrichstraße alle   
Hellweg alle   
Holterkamp alle   
Im Rott alle   
Jägerhofstraße alle   
Johannstraße alle   
Kaiserswerther Straße 96 102 gerade 
Karlstraße alle   
Kleine Dörnen alle   
Lenaustraße alle   
Lintorfer Weg 4 16 gerade 
Lönsstraße alle   
Margaretenstraße alle   
Marienstraße alle   
Kaiserswerther Straße 106, 108, 124   
Offerkampweg alle   
Robert-Zapp-Straße alle   
Rotdorn alle   
Sohlstättenstraße alle   
Stormstraße alle   
Ullenbeck alle   
Wittlaerer Straße alle   
Zapp Platz alle   
Zur Anger alle   
Zur Heide alle   

 


